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Hintergrund und gesundheits-
politischer Problemaufriss

In gesundheitspolitischen Debatten über 
die Krebsfrüherkennung wird häufig die 
ungenügende Inanspruchnahme der ge-
setzlichen Krebsfrüherkennungsangebo-
te beklagt. Daher wird nach Wegen ge-
sucht, breite Bevölkerungsgruppen bes-
ser für die Früherkennung zu „mobili-
sieren“. Als probates Mittel bietet sich – 
u. a. vom Rat der Europäischen Union 
empfohlen [1] – die Einführung organi-
sierter Krebsfrüherkennungsprogram-
me mit einem persönlichen Einladungs-
wesen an, wie sie in Deutschland bislang 
für das Mammographie-Screening rea-
lisiert wurde. Ein anderer Ansatz ist die 
Schaffung von Anreizsystemen zur Stei-
gerung der Teilnahmerate, wie sie im So-
zialrecht der gesetzlichen Krankenver-
sicherung in Form eines „Bonus für ge-
sundheitsbewusstes Verhalten“ (§ 65 a 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – 
SGB V) oder der inzwischen aufgehobe-
nen sog. Malus-Regelung (§ 62 SGB V – 
alt) verankert wurden. Ein solcher Ansatz 
beinhaltet die Wertung, dass die regelmä-
ßige Teilnahme an der Krebsfrüherken-
nung nicht nur Ausdruck eines individu-
ell gesundheits- und verantwortungsbe-
wussten Verhaltens ist, sondern gewisser-
maßen eine staatsbürgerliche Pflicht in 
einem solidarisch finanzierten Gesund-
heitswesen.

In einem gewissen Konflikt zu dem 
bevölkerungsmedizinischen Ziel einer 
möglichst hohen Teilnahmerate an 

Krebsfrüherkennungsuntersuchungen 
stehen die gesundheitspolitischen Be-
mühungen um die Stärkung der Rolle 
von Patienten und Versicherten als gut 
informierte Nutzer des Gesundheitssys-
tems. Gerade während der letzten Jah-
re haben sich nicht nur in der Fachwelt, 
sondern auch in der breiten Öffentlich-
keit das Wissen und das Bewusstsein da-
für geschärft, dass auch bevölkerungs-
medizinisch sinnvolle und empfehlens-
werte Krebsfrüherkennungsmaßnahmen 
Risiken und Belastungen für die gesun-
de bzw. beschwerdefreie Person beinhal-
ten. Dies unterstreicht die Bedeutung von 
ausgewogener Information der Bürgerin-
nen und Bürger über Nutzen und Risiken 
der Krebsfrüherkennung im Sinne einer 
„informierten Inanspruchnahme“. Ne-
ben den direkten Risiken der Untersu-
chung selbst (z. B. die möglichen Kom-
plikationen einer Früherkennungskolos-
kopie) gehören hierzu indirekte Risiken, 
die sich aus falsch negativen oder falsch 
positiven Testbefunden, invasiven Ab-
klärungsuntersuchungen sowie der mög-
lichen Diagnose und Behandlung von 
Krebserkrankungen ergeben, von denen 
die Person ohne Früherkennung in ihrem 
Leben nie etwas gemerkt hätte (Überdia-
gnose und Übertherapie). Ferner müs-
sen sich im Rahmen eines bevölkerungs-
bezogenen Screening-Programms natur-
gemäß sehr viele gesunde Menschen den 
Risiken und Belastungen einer Krebs-
früherkennungsuntersuchung unterzie-
hen, damit statistisch gesehen einige we-
nige Personen davon profitieren. Solche 

Belastungen und Risiken sind nicht Aus-
druck von Behandlungs- und Systemfeh-
lern, sondern dem Screening immanent. 
Sie lassen sich auch durch die bestmögli-
che Qualitätssicherung nicht vollständig 
vermeiden, sondern lediglich limitieren 
und kontrollieren, z. B. durch qualitäts-
gesicherte organisierte Programme. Hie-
raus folgt, dass eine aus bevölkerungs-
medizinischer Sicht sinnvolle Krebsfrüh-
erkennungsmaßnahme aus der Indivi-
dualperspektive wenig lohnenswert er-
scheinen kann.

Hinzu kommt, dass der Nutzen ein-
zelner Krebsfrüherkennungsmaßnah-
men von einzelnen Experten und Insti-
tutionen sehr unterschiedlich dargestellt 
und interpretiert wird. So werden z. B. 
bei der Darstellung des Nutzens und der 
Risiken des Mammographie-Screenings 
– je nach den zugrunde gelegten Studien 
– teilweise sehr unterschiedliche Kenn-
zahlen und Darstellungsweisen verwen-
det. Dementsprechend breit und hetero-
gen ist das Meinungsspektrum. Auf der 
einen Seite gibt es Kritiker, die den Nut-
zen der Krebsfrüherkennung angesichts 
der in einem gewissen Umfang immer 
vorhandenen Risiken und Belastungen 
grundsätzlich infrage stellen. Auf der an-
deren Seite wird in den Medien von man-
chen Patientenorganisationen und ärzt-
lichen Leistungserbringern der angeb-
lich unzureichende und veraltete Leis-
tungskatalog der gesetzlichen Kranken-
kassen beklagt, häufig im Zusammen-
hang mit Früherkennungsuntersuchun-
gen, die nicht im Leistungskatalog der ge-
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setzlichen Krankenkassen enthalten sind, 
sondern von niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten als sog. individuelle Gesund-
heitsleistungen („IGeL“) angeboten wer-
den. Hiermit verbunden sind in der Re-
gel Forderungen an Kostenträger und 
Politik nach der Einführung zusätzlicher, 
häufig technisch aufwendiger Krebsfrüh-
erkennungsleistungen wie der Magnetre-
sonanztomographie zur Brustkrebsfrüh-
erkennung.

Eng verknüpft mit der Frage des Nut-
zens und der Risiken sind Forderungen 
nach einer intensivierten Qualitätssi-
cherung und Evaluation von Krebsfrüh-
erkennungsmaßnahmen und deren stär-
kere Ausrichtung am individuellen Er-
krankungsrisiko im Sinne einer risikoan-
gepassten Krebsfrüherkennung.

Vor dem Hintergrund dieser schwie-
rigen fachlichen und gesundheitspoliti-
schen Ausgangslage wurde das Thema 
der Weiterentwicklung der Krebsfrüh-
erkennung in dem im Jahr 2008 initiier-
ten Nationalen Krebsplan intensiv be-
arbeitet und diskutiert. Ergebnis der vom 
Bundesministerium für Gesundheit mo-
derierten gesundheitspolitischen Initiati-
ve, an dem sich zentrale in der Krebsbe-
kämpfung tätige Institutionen und Orga-
nisationen des deutschen Gesundheits-
wesens beteiligten, war ein Bündel von 
fachlich und gesundheitspolitisch abge-
stimmten Empfehlungen, die u. a. in das 
am 9. April 2013 in Kraft getretene „Ge-
setz zur Weiterentwicklung der Krebs-
früherkennung und zur Qualitätssi-
cherung durch klinische Krebsregister 
(Krebsfrüherkennungs- und -registerge-
setz – KFRG)“ [2] Eingang gefunden ha-
ben. Der vorliegende Beitrag beschreibt 
die wichtigsten, die Krebsfrüherkennung 
betreffenden Änderungen durch das 
KFRG und beleuchtet den im Nationa-
len Krebsplan geführten fachlichen Dis-
kussions- und Meinungsbildungsprozess.

Änderungen durch das 
Krebsfrüherkennungs- und 
-registergesetz (KFRG)

Mit dem im April 2013 in Kraft getrete-
nen KFRG werden im Sozialrecht der ge-
setzlichen Krankenversicherung (Sozial-
gesetzbuch V, SGB V) wichtige Ände-
rungen im Bereich der Krebsfrüherken-

nung vorgenommen, die auf eine politi-
sche Neuorientierung und teilweise sogar 
einen Paradigmenwechsel hinauslaufen.1

Die bisher in § 25 Absatz 2 SGB V ge-
setzlich vorgegebene maximale Häufig-
keit und die geschlechtsbezogenen unte-
ren Altersgrenzen für die Krebsfrüh-
erkennung entfallen. Diese sollen künf-
tig durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) flexibel an den jeweils ak-
tuellen Stand des medizinischen Wissens 
angepasst werden. Der G-BA hat in die-
sem Zusammenhang auch die Möglich-
keit, bei Vorliegen entsprechender wis-
senschaftlicher Evidenz für definier-
te Zielgruppen mit einem im Vergleich 
zur Gesamtbevölkerung stark erhöhten 
Krebsrisiko risikoadaptierte Maßnahmen 
zu konzipieren.

Der wichtigste und umfangreichs-
te Bereich der Änderungen verpflich-
tet die gemeinsame Selbstverwaltung im 
Gesundheitswesen zur Einführung von 
bevölkerungsbezogenen und organisier-
ten Krebsfrüherkennungsprogrammen, 
sofern hierzu entsprechende, von der 
Europäischen Kommission veröffent-
lichte Europäische Leitlinien [3, 4] vor-
liegen (§ 25 a SGB V). Dem G-BA wird 
eine Frist von 3 Jahren zur näheren in-
haltlichen Ausgestaltung der Krebsfrüh-
erkennungsprogramme gegeben. Dies 
betrifft die existierenden Früherken-
nungsuntersuchungen für Gebärmutter-
halskrebs und für Darmkrebs, die derzeit 
als „opportunistische“ Früherkennungs-
maßnahmen angeboten werden. Ein flä-
chendeckendes organisiertes Mammo-
graphie-Screening gemäß den Emp-
fehlungen der Europäischen Leitlinien 
zur Qualitätssicherung des Brustkrebs-
Screenings [5] wurde in Deutschland be-
reits auf der Grundlage des Beschlusses 
des Deutschen Bundestages vom 28. Ju-
ni 2002 von der gemeinsamen Selbstver-
waltung im Gesundheitswesen zwischen 
2004 und 2009 eingeführt.

Mit dem Gesetz werden die essenziel-
len Bestandteile und Mindestanforde-
rungen an organisierte Krebsfrüherken-
nungsprogramme vorgegeben. Hier-

1   Das KFRG enthält zudem umfangreiche Rege-
lungen zum flächendeckenden Ausbau von 
klinischen Krebsregistern, auf die in diesem 
Beitrag nicht eingegangen wird.

zu gehören Anforderungen an die regel-
mäßige Einladung der Versicherten zur 
Früherkennungsuntersuchung, die um-
fassende Information der Versicherten 
über Nutzen und Risiken der jeweiligen 
Untersuchung sowie die Festlegung der 
Zielgruppen, der Untersuchungsmetho-
den, der Abstände zwischen den Unter-
suchungen, des Vorgehens zur Abklärung 
auffälliger Befunde und der Qualitätssi-
cherung durch den G-BA. Gesetzlich vor-
gegeben ist die Verpflichtung zur syste-
matischen Erfassung, Überwachung und 
Verbesserung der Qualität der Krebs-
früherkennungsprogramme sowie die 
systematische Erfolgskontrolle der Krebs-
früherkennungsprogramme unter beson-
derer Berücksichtigung der Teilnahmera-
ten, des Auftretens von Intervallkarzino-
men, falsch positiver Diagnosen und der 
Sterblichkeit an der betreffenden Krebs-
erkrankung unter den Screening-Teilneh-
menden. In diesem Zusammenhang re-
gelt das Gesetz die für die Durchführung 
organisierter Krebsfrüherkennungspro-
gramme notwendigen und möglichen 
Datenerhebungen, -verarbeitungen und 
-nutzungen für das Einladungswesen, die 
Qualitätssicherung und die Erfolgskont-
rolle. Hierzu ist auch die Mitwirkung ins-
besondere der epidemiologischen Krebs-
register der Länder vorgesehen.

Das Gesetz gibt dem G-BA die Mög-
lichkeit, einzelne organisatorische Ele-
mente eines organisierten Krebsfrüh-
erkennungsprogramms zu erproben, falls 
ihm hierzu die notwendigen Erkenntnis-
se fehlen. Hiermit ist nicht eine umfas-
sende Evaluation der Effektivität und des 
Nutzens des Screening-Programms ge-
meint, sondern die praktische Erprobung 
einzelner Komponenten, z. B. der Ausge-
staltung des Einladungsverfahrens.

Um eine ausreichende Transparenz 
über die Ergebnisse der Screening-Pro-
gramme zu gewährleisten, wird der 
 G-BA verpflichtet, alle 2 Jahre einen Be-
richt über den Stand der Qualitätssiche-
rung und der Erfolgskontrolle zu veröf-
fentlichen. Die hierbei erhobenen Daten 
können in anonymisierter Form von ex-
ternen Personen und Institutionen zum 
Zwecke der wissenschaftlichen For-
schung verwendet werden.

Im Hinblick auf die „informierte In-
anspruchnahme der Krebsfrüherken-
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nung“ ist es bedeutsam, dass das Gesetz 
die Selbstverwaltung ausdrücklich zu 
einer umfassenden und verständlichen 
Information der Versicherten sowohl 
über den Nutzen als auch die Risiken 
und möglichen negativen Konsequenzen 
der jeweiligen Krebsfrüherkennung ver-
pflichtet. Die angemessene Information – 
auch über Risiken und mögliche negati-
ve Konsequenzen des Screenings – wird 
somit nicht als selbstverständlich vor-
ausgesetzt, sondern explizit eingefordert. 
Hierbei ist auch die Aufhebung der sog. 
Malus-Regelung in § 62 SGB V bedeut-
sam, die bislang die Gewährung einer 
reduzierten Belastungsgrenze im Fall 
einer Krebserkrankung, für die eine ge-
setzliche Krebsfrüherkennungsuntersu-
chung besteht, an deren regelmäßige In-
anspruchnahme geknüpft hatte. Mit der 
Verpflichtung zu einer besseren und aus-
gewogeneren Information der Versicher-
ten und der Streichung der Malus-Re-
gelung macht der Gesetzgeber deutlich, 
dass das Ziel der informierten individuel-
len Entscheidung dem bevölkerungsme-
dizinischen Ziel der Steigerung der Teil-
nahmerate übergeordnet wird.

Der Nationale Krebsplan (NKP)

Letztlich handelt es sich bei dem KFRG 
um eine seitens des Bundesgesetzgebers 
konsequent vollzogene Umsetzungs-
maßnahme der im Nationalen Krebs-
plan (NKP) erarbeiteten und verabschie-
deten Empfehlungen zur Weiterentwick-
lung der Krebsfrüherkennung. Die mit 
dem KFRG vorgenommenen Änderun-
gen wären in dieser Tiefe und Grund-
sätzlichkeit in einem so schwierigen und 
kontroversen Bereich wie der Krebsfrüh-
erkennung ohne den im NKP geführten 
umfassenden Diskussions- und Konsens-
bildungsprozess nicht möglich gewesen. 
Der breiten fachlichen und politischen 
Akzeptanz der gesetzlichen Änderungen 
ging ein mühsamer, mehrjähriger fachli-
cher Abstimmungsprozess in insgesamt 5 
multidisziplinär besetzten Arbeitsgrup-
pen des NKP voraus. In diesen Arbeits-
gruppen waren u. a. Expertinnen und Ex-
perten aus Wissenschaft, Selbstverwal-
tung und Patientenorganisationen ver-
treten, darunter sowohl Befürworter als 
auch Kritiker der Krebsfrüherkennung. 
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Zusammenfassung
Mit dem „Krebsfrüherkennungs- und -regis-
tergesetz (KFRG)“ werden zentrale Empfeh-
lungen des Nationalen Krebsplans umge-
setzt. Das KFRG schafft Voraussetzungen zur 
nachhaltigen Verbesserung der Strukturen, 
Reichweite, Wirksamkeit und Qualität der be-
stehenden Krebsfrüherkennungsangebote. 
Die opportunistischen Früherkennungsmaß-
nahmen für Gebärmutterhalskrebs und für 
Darmkrebs sollen in organisierte Krebsfrüh-
erkennungsprogramme unter Berücksichti-
gung der von der Europäischen Kommission 
publizierten Leitlinien zur Qualitätssicherung 
überführt werden. Um die Menschen bes-
ser zu erreichen, werden diese künftig per-
sönlich zu den Früherkennungsuntersuchun-
gen eingeladen. Gleichzeitig wird eine strin-
gente Qualitätssicherung und Erfolgskontrol-
le der Programme eingeführt und in diesem 
Zusammenhang die Nutzung der Krebsre-
gister für die Evaluation von Krebsfrüherken-
nungsprogrammen gesetzlich verankert. Ein 

zentrales Anliegen ist die Stärkung der „infor-
mierten Entscheidung“ der gesetzlich Versi-
cherten mithilfe fundierter und ausgewoge-
ner Informationen über die Vor- und Nach-
teile der jeweiligen Krebsfrüherkennungs-
maßnahme. Die Priorisierung der informier-
ten Entscheidung über die reine Teilnahme-
steigerung kann als Paradigmenwechsel in 
der deutschen Gesundheitspolitik betrachtet 
werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss 
muss nun die bestehenden Früherkennungs-
untersuchungen für Gebärmutterhalskrebs 
und für Darmkrebs innerhalb von 3 Jahren in 
organisierte Krebsfrüherkennungsprogram-
me überführen.

Schlüsselwörter
Organisierte 
Krebsfrüherkennungsprogramme · Nationaler 
Krebsplan · Krebsfrüherkennungs- und 
-registergesetz · Informierte Entscheidung · 
Gemeinsamer Bundesausschuss

Early detection of cancer in the German National 
Cancer Plan. Health policy and legal regulations

Abstract
The “Law on the Further Development of the 
Early Detection of Cancer and Quality Assur-
ance Through Clinical Cancer Registries” im-
plements key recommendations of the Ger-
man National Cancer Plan. The central objec-
tives of the law are to improve the access, ef-
fectiveness, and quality of the existing cancer 
screening programs. It creates the necessary 
legal framework to turn the current opportu-
nistic cervical cancer screening and colorec-
tal cancer screening into population-based 
quality assured programs in accordance with 
the European guidelines for quality assurance 
in cancer screening. Each person in the eligi-
ble target population will receive a person-
al invitation letter with a view to increase the 
take-up rate of the screening program. Fur-
thermore, there will be comprehensive qual-
ity assurance measures and evaluation activ-
ities. The law also stipulates that cancer reg-
istry data must be used for quality assurance 
purposes and the monitoring of the cancer 
screening programs. Special emphasis is put 

on the provision of balanced and unbiased 
information on the potential benefits and 
harms of the screening program. This is to en-
sure that the decision for or against partici-
pating in a screening program is based on an 
informed choice. Thus, German health policy 
is taking a clear stance against pushing take-
up rates uncritically. This position is a para-
digm shift of fundamental importance. The 
Federal Joint Committee – the highest deci-
sion-making body of the so-called joint self-
government of physicians, dentists, hospitals, 
and statutory health insurance funds in Ger-
many – is responsible for defining explicit-
ly the details of the screening programs with-
in 3 years.

Keywords
Organized cancer screening programs · 
German National Cancer Plan · Cancer 
Screening and Registers Act · Informed 
decision · Federal Joint Committee
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Die von den Arbeitsgruppen formulier-
ten Umsetzungsempfehlungen wurden 
von der Steuerungsgruppe, dem politi-
schen Lenkungsgremium des NKP, ange-
nommen. Der Steuerungsgruppe gehören 
mehr als 20 für die onkologische Versor-
gung maßgebliche Institutionen und Or-
ganisationen an, u. a. Deutsche Krebsge-
sellschaft, Deutsche Krebshilfe, Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Tumorzentren, 
Länder, Krankenkassen, Rentenversiche-
rung, Leistungserbringer, Wissenschaft 
und Patientenverbände.

Die von den einzelnen Arbeitsgrup-
pen erarbeiteten Ergebnispapiere zu 
den Zielen des Handlungsfelds Krebs-
früherkennung des NKP, die im Voll-
text auf der Internetseite des BMG zu-
gänglich sind [6], können aufgrund ihres 
Umfangs und ihrer Komplexität an die-
ser Stelle nicht näher ausgeführt werden. 
Für die gesundheitspolitische Standort-
bestimmung und teilweise Neuorientie-
rung in der Krebsfrüherkennung erwie-
sen sich folgende Aspekte als wesentlich:
F		Verankerung einer informierten In-

anspruchnahme der Krebsfrüherken-
nung und einer ausgewogenen und 
differenzierten Aufklärung sowohl 
über die positiven als auch negativen 
Aspekte einzelner Krebsfrüherken-
nungsmaßnahmen,

F		Verzicht auf Anreizmodelle, die die 
Nicht-Teilnahme an Krebsfrüherken-
nungsuntersuchungen negativ sank-
tionieren, z. B. in Form eines „Ma-
lus“,

F		Vorrang des Ziels einer informier-
ten Entscheidung über das Ziel einer 
möglichst hohen Teilnahmerate,

F		Einführung von organisierten quali-
tätsgesicherten Screening-Program-
men auch für Gebärmutterhalskrebs 
und Darmkrebs unter Berücksich-
tigung der von der Europäischen 
Kommission publizierten Europäi-
sche Leitlinien zur Qualitätssiche-
rung [3, 4],

F		Schaffung der notwendigen daten-
schutzrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Durchführung von orga-
nisierten Krebsfrüherkennungspro-
grammen (Einladungswesen, Quali-
tätssicherung, Evaluation, Nutzung 
der epidemiologischen Krebsregister 
der Länder),

F		keine vorschnelle und unkritische 
Ausweitung von wissenschaftlich 
nicht hinreichend validierten Maß-
nahmen einer risikoadaptierten 
Krebsfrüherkennung angesichts noch 
ungelöster fachlicher, rechtlicher, so-
zialer und ethischer Probleme,

F		erheblicher Forschungsbedarf zur in-
formierten Inanspruchnahme, deren 
praktische Umsetzung, valide Mes-
sung und Effekte.

Umsetzung der Empfehlungen 
des Nationalen Krebsplans

Die im NKP zum Handlungsfeld Krebs-
früherkennung formulierten Empfehlun-
gen lassen sich im Wesentlichen 3 Klas-
sen zuordnen:
F		gesundheitspolitische Umsetzungs-

empfehlungen normgeberischer oder 
regulatorischer Art, die sich insbe-
sondere an die Normverantwort-
lichen auf Bundes-, Landes- und 
Selbstverwaltungsebene richten,

F		forschungsbezogene Umsetzungs-
empfehlungen, insbesondere zur 
Durchführung von anwendungs-
orientierten Forschungsvorhaben, 
deren Ergebnisse als Erkenntnis-
grundlage für die Umsetzung bzw. 
Erreichung der Ziele des NKP dienen 
sollen,

F		fachlich komplexe Umsetzungsemp-
fehlungen, die häufig Ziele aus ver-
schiedenen Handlungsfeldern berüh-
ren und eine abgestimmte interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
unterschiedlichen Institutionen er-
fordern.

Um die Umsetzung der gesundheitspoli-
tischen Empfehlungen des NKP voranzu-
treiben, wurde von Bundesgesundheits-
minister Daniel Bahr am 8. Februar 2012 
ein „Gesundheitspolitischer Umsetzer-
kreis (GEPUK)“ ins Leben gerufen, dem 
u. a. die Normverantwortlichen auf Lan-
des- und Selbstverwaltungsebene ange-
hören. Die Mitglieder des GEPUK haben 
sich in einer „Gemeinsamen Erklärung“ 
[7] darauf verständigt, den gesundheits-
politischen Umsetzungsprozess in prio-
ritären Bereichen gemeinsam voranzu-
treiben und die jeweiligen Umsetzungs-
empfehlungen eigenverantwortlich um-

zusetzen. Die Empfehlungen des NKP 
zur Krebsfrüherkennung, die sich an den 
Bund als Normverantwortlichen richten, 
wurden mit dem KFRG umgesetzt. Die 
forschungsbezogenen Empfehlungen zur 
Krebsfrüherkennung konnten teilwei-
se in dem vom BMG eingerichteten För-
derschwerpunkt „Forschung im Natio-
nalen Krebsplan“ aufgenommen werden 
[8]. Gefördert werden derzeit noch lau-
fende Projekte u. a. zu den Themen der 
risikoadaptierten Krebsfrüherkennung 
und der informierten Entscheidung zur 
Krebsfrüherkennung. Ergebnisse werden 
für 2015 erwartet.

Ausblick und 
Herausforderungen

Der aufwendige Umsetzungsprozess der 
mit dem KFRG vorgenommenen Ände-
rungen im Bereich der Krebsfrüherken-
nung steht noch an. Dies betrifft insbe-
sondere die nähere inhaltliche und or-
ganisatorische Ausgestaltung der gesetz-
lichen Anforderungen an organisier-
te Krebsfrüherkennungsprogramme für 
Gebärmutterhalskrebs und Darmkrebs 
durch Richtlinien des G-BA, für die der 
Gesetzgeber eine dreijährige Frist vorge-
geben hat. Falls der G-BA eine Erprobung 
einzelner Bestandteile eines organisier-
ten Krebsfrüherkennungsprogramms für 
notwendig erachtet, womit z. B. für den 
Bereich der Gebärmutterhalskrebsfrüh-
erkennung zu rechnen ist, könnte sich 
der Prozess der flächendeckenden Imple-
mentierung um maximal weitere 5 Jahre 
verlängern.

Bei der Konkretisierung der Inhalte 
der organisierten Krebsfrüherkennungs-
programme gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben wird der G-BA wahrschein-
lich nicht umhin können, sich auch mit 
der Bewertung von Früherkennungsme-
thoden auseinanderzusetzen, die bislang 
noch nicht Bestandteil des Leistungska-
talogs der gesetzlichen Krankenkassen 
sind. In diesem Zusammenhang wird 
aktuell u. a. diskutiert, welcher Stellen-
wert dem HPV-Test in der Gebärmutter-
halskrebsfrüherkennung gegenüber dem 
klassischen Gebärmutterhalsabstrich 
nach Papanicolaou zukommen soll, wel-
ches Gewicht die Stuhltests auf okkultes 
Blut in der Darmkrebsfrüherkennung im 
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Vergleich zu der Koloskopie haben sollen 
und inwieweit in absehbarer Zeit der im-
munologische Stuhltest auf Darmkrebs 
den bisherigen Guajak-basierten Test als 
Regelleistung der gesetzlichen Kranken-
kassen ablösen soll. Diese Fragen können 
nicht durch die Politik oder den Gesetz-
geber geklärt werden, sondern liegen in 
der Zuständigkeit des G-BA.

Die im KFRG vorgesehene Mitwir-
kung der epidemiologischen Krebsregis-
ter bei der Qualitätssicherung und Er-
folgskontrolle der organisierten Krebs-
früherkennungsprogramme bedarf der 
Umsetzung durch die Länder und ggf. 
einer Anpassung der landesrechtlichen 
Regelungen.

Die Diskussionen im NKP haben ge-
zeigt, dass die geforderte „informierte 
Inanspruchnahme der Krebsfrüherken-
nung“ derzeit noch eher den Charak-
ter eines theoretischen Konstrukts als 
eines praktisch erprobten Ansatzes hat. 
Wie soll man große, heterogene Bevölke-
rungsgruppen mit teilweise sehr unter-
schiedlichem Bildungshintergrund und 
Erfahrungen in geeigneter Weise über 
Nutzen und Risiken von Krebsfrüherken-
nungsmaßnahmen informieren? Die vor-
liegenden Informationsmaterialien zur 
Krebsfrüherkennung, auch von seriösen 
Anbietern und Institutionen, erfüllen bis-
lang nur unzureichend die Qualitätsstan-
dards im Hinblick auf Inhalt, Form, Aus-
gewogenheit und Verständlichkeit. Wie 
lässt sich eine vernünftige Balance zwi-
schen dem Anspruch einer möglichst 
vollständigen und quantifizierenden Nut-
zen-Risiko-Information und der Vermei-
dung einer informationellen Überfrach-
tung oder Überforderung der Zielgrup-
pen erreichen? Die bei der Kommunika-
tion von Nutzen und Risiken von Krebs-
früherkennungsmaßnahmen empfohle-
ne Nutzendarstellung in Form von ab-
soluten Zahlen anstelle relativer Risiko-
reduktionen wurde beispielsweise mit 
dem offiziellen Merkblatt zur Einladung 
der Frau zum Mammographie-Screening 
umgesetzt [9]. Gleichwohl hat eine vom 
Bundesministerium für Gesundheit ge-
förderte und von der Frauenselbsthilfe 
nach Krebs e.V. und der Women’s Health 
Coalition e.V. durchgeführte repräsenta-
tive Befragung ergeben, dass die Teilneh-
merinnen am Mammographie-Scree-

ning den Nutzen der Maßnahme deutlich 
überschätzen [10]. Antworten auf die-
se Fragen sollen u. a. ein im Rahmen des 
Förderschwerpunkts des NKP sowie ein 
weiteres vom Bundesministerium für Ge-
sundheit gefördertes Projekt der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung 
geben. Aber selbst optimierte schriftliche 
Informationsmaterialien werden allei-
ne nicht ausreichen, um eine informier-
te Entscheidung für alle Zielgruppen zu 
gewährleisten, zumal viele Menschen an-
stelle oder ergänzend zu schriftlichen In-
formationen nach wie vor durch die Ärz-
tin bzw. den Arzt ihres Vertrauens per-
sönlich informiert und beraten werden 
wollen.

Im NKP und im KFRG wurde die in-
formierte und freie individuelle Entschei-
dung dem Ziel einer möglichst hohen 
Teilnahmerate an der Krebsfrüherken-
nung vorgeordnet. Gleichwohl wird hier-
durch der Konflikt zwischen diesen bei-
den Zielen nicht vollständig aufgehoben. 
Aus gesundheitspolitischer Sicht wäre es 
wünschenswert, wenn sich die gut infor-
mierte Person für die Inanspruchnahme 
von sinnvollen, in ihrem Nutzen belegten 
und in den Europäischen Leitlinien emp-
fohlenen Krebsfrüherkennungsmaßnah-
men entscheiden würde. Es ist im Rah-
men des Konzepts einer informierten 
Entscheidung aber auch zu akzeptieren, 
wenn sich das gut informierte Individu-
um gegen die Inanspruchnahme einer 
empfohlenen Krebsfrüherkennungsleis-
tung entscheidet. Derzeit ist noch nicht 
absehbar, wie sich die Umsetzung einer 
informierten Entscheidung auf die Nut-
zung von Krebsfrüherkennungsleistun-
gen auswirken wird. Während die Teil-
nahmeraten verhältnismäßig einfach zu 
erfassen sind, ist in diesem Zusammen-
hang auch unklar, wie das Ziel einer in-
formierten Inanspruchnahme überhaupt 
valide gemessen werden kann.

Erschwert wird die Umsetzung einer 
informierten Entscheidung durch die he-
terogene Einschätzung von Krebsfrüh-
erkennungsmaßnahmen durch die Fach-
welt. Größe des Nutzens und der Risiken 
selbst der seit vielen Jahren international 
empfohlenen und etablierten Maßnah-
men der Früherkennung von Brustkrebs, 
Gebärmutterhalskrebs und Darmkrebs 
werden – je nach Interpretation und Ge-

wichtung der zugrunde gelegten wissen-
schaftlichen Evidenz –sehr unterschied-
lich bewertet. Die hieraus resultierenden 
widersprüchlichen und konkurrieren-
den Analysen und Empfehlungen über-
fordern und verunsichern nicht nur me-
dizinische Laien, sondern auch die ärztli-
chen Leistungserbringer und politischen 
Entscheidungsträger.

Um unter solchen Voraussetzungen 
die Bedingungen für eine informierte In-
anspruchnahme von Krebsfrüherken-
nungsuntersuchungen zu verbessern, 
wird derzeit im Rahmen des NKP von 
einer Planungsgruppe die Einrichtung 
eines „Expertengremiums Informierte 
Entscheidung“ vorbereitet. In diesem Ex-
pertengremium sollen u. a. die maßgeb-
lichen Organisationen und Institutionen 
vertreten sein, die sich in Deutschland 
mit der qualitätsgesicherten und evidenz-
basierten Patienteninformation befassen. 
Ferner wurde im NKP eine Arbeitsgrup-
pe eingerichtet, die sich mit der Verbes-
serung der kommunikativen Kompe-
tenz in der ärztlichen und pflegerischen 
Aus-, Weiter- und Fortbildung befasst. 
Ein Thema wird hierbei der auch für die 
Krebsfrüherkennung relevante Bereich 
der adäquaten ärztlichen Risikokommu-
nikation sein.

Eine weitere Herausforderung besteht 
in der Weiterentwicklung wissenschaft-
lich, rechtlich, sozial und ethisch tragfä-
higer Maßnahmen einer risikoangepass-
ten Krebsfrüherkennung, in die große Er-
wartungen gesetzt werden. In Deutsch-
land existieren zwar Angebote für de-
finierte Risikogruppen z. B. mit einem 
bekannten Risiko für einen familiären 
Brust- und Eierstockkrebs. Hingegen 
gibt es noch keine systematischen und 
mehrstufigen bevölkerungsweiten Maß-
nahmen der Risikostratifizierung im Sin-
ne der Identifizierung von Personen, die 
im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ein 
deutlich erhöhtes Krebsrisiko aufweisen 
und daher früher einsetzender und in-
tensivierter Maßnahmen der Krebsfrüh-
erkennung bedürfen. Es lässt sich derzeit 
noch nicht absehen, wann und in wel-
chem Umfang der G-BA von der gesetz-
lichen Möglichkeit Gebrauch machen 
wird, für solche Gruppen entsprechen-
de Maßnahmen einer risikoadaptierten 
Früherkennung vorzusehen.
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Fazit

Mit dem Krebsfrüherkennungs- und -re-
gistergesetz wurde die im Rahmen des 
Nationalen Krebsplans geforderte Wei-
terentwicklung der Krebsfrüherkennung 
im Hinblick auf die Einführung von or-
ganisierten Programmen, die verbesser-
te Information der Versicherten sowie 
eine stärkere Qualitäts- und Evaluations-
orientierung auch politisch und rechtlich 
vollzogen. Hierbei wurde der informier-
ten Entscheidung der Vorrang gegen-
über dem bislang dominierenden ge-
sundheitspolitischen Ziel der reinen Teil-
nahmesteigerung eingeräumt. Eine Her-
ausforderung besteht darin, das derzeit 
noch eher theoretische Konzept der in-
formierten Inanspruchnahme in prak-
tikable und wirksame bevölkerungsbe-
zogene Maßnahmen zu überführen. Die 
Auswirkungen der informierten Inan-
spruchnahme auf die Teilnahmeraten an 
der Krebsfrüherkennung sind noch nicht 
absehbar.
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